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Stellungnahme

Am 10.12.2024 tritt die neue EU-Luftqualitätsrichtlinie 2024/2881 in Kraft, die deutlich abgesenkte
Grenzwerte für Luftschadstoffe ab 2030 festlegt. Für das B-Plan-Verfahren wurde angesichts der
bisher geltenden Grenzwerte kein Luftschafstoffgutachten erstellt und das Thema in der Begrün-
dung nicht bearbeitet. Aus Sicht von BSW/LP2 ist ein Gutachten weiterhin nicht erforderlich.
Wir empfehlen jedoch, auf das Thema in der Begründung einzugehen und schlagen folgenden
Textbaustein als Unterkapitel zu 5.8 vor:
5.8.3 Luftschadstoffe
Die Luftqualität ist im großstädtischen Kontext ein zu betrachtender Aspekt hinsichtlich gesunder
Wohn- und Arbeitsverhältnisse. In Hamburg ist verkehrsbedingt die Belastung mit Stickstoffdioxid
und Feinstaub relevant. Die Schadstoffbelastung setzt sich aus der örtlichen Hintergrundbelastung
sowie der verkehrsbedingten Zusatzbelastung zusammen. Zur Beurteilung wird die 39. BImSchV
(Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen) herangezogen, die die EU-
Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa in nationales Recht umgesetzt
hat. Durch die EU wurde eine neue Luftqualitätsrichtlinie 2024/2881 beschlossen, die am 10.12.2024
in Kraft tritt. Diese sieht deutlich niedrigere Grenzwerte für Luftschadstoffe vor, die ab 2030 einzuhal-
ten sind. Das Plangebiet Rotherbaum 37 wird voraussichtlich nicht von einer Grenzwertüberschre-
itung betroffen sein:
Der neue Grenzwert für Stickstoffdioxid liegt bei 20 g/m³ (Jahresmittelwert). Im Rahmen der 3.
Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Hamburg wurde eine flächendeckende Berechnung der
Hintergrundbelastung vorgenommen. Die Hintergrundbelastung im Plangebiet liegt bei 19 g/m³ im
Jahr 2023. Die Hintergrundbelastung ist in Hamburg in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken
und wird unter anderem aufgrund der Verkehrswende bis 2030 weiter sinken. Auf den direkt an-
grenzenden Straßen Warburgstraße, Alsterterrasse und Neue Rabenstraße kommt es im Prognose-
Planfall nur zu geringen Verkehrsmengen bis maximal 2.552 Kfz/24 h. Im Rahmen der 3. Fortschrei-
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bung des Luftreinhalteplans für Hamburg wurde auch eine Berechnung der Stickstoffdioxidgesamt-
belastung an Straßenabschnitten mit einem DTV ab 5.000 Kfz/24h vorgenommen. Eine Auswer-
tung dieses Datensatzes zeigt, dass Grenzwertüberschreitungen erst ab einem DTV von ca. 9.000
Kfz/24h zu erwarten sind. Die neuen Grenzwerte für Feinstaub liegen bei 20 g/m³ für PM10 bzw.
10 g/m³ bei PM2,5. Im Jahresbericht 2023 zur Luftqualität in Hamburg wurden an Messstationen
mit deutlich höherem Verkehrsaufkommen Feinstaubwerte ermittelt, die bereits jetzt unterhalb der ab
2030 geltenden Grenzwerte liegen. Aufgrund der niedrigen Verkehrsmengen im direkten Umfeld des
Plangebietes ist auch hier von einer Grenzwerteinhaltung auszugehen.
Südlich des Plangebietes befindet sich die sehr stark befahrene Straße Alsterglacis. Diese hat je-
doch einen Abstand von rund 100 m zum Plangebiet und ist zudem durch die Bebauung zwischen
Alsterterrasse und Alsterglacis vom Plangebiet abgeschirmt. Auch der etwas stärker befahrene
Mittelweg hat einen Abstand von über 50 m zum Plangebiet, sodass von diesen Straßen keine
wesentliche Luftschadstoffbelastung für das Plangebiet zu erwarten ist. Durch die benachbarte
Moorweide besteht zudem in westlicher Richtung eine gute Durchlüftungssituation.
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